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Arbeitsrecht 
(Nr. 191/2004) 

 
Betriebliche Altersversorgung: 

 Versorgungszusage und Umwandlung 
eines öffentlich-rechtlich organisierten 

Unternehmens in eine private  
Rechtsform durch Ausgliederung 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf entschied: 
 

LEITSÄTZE: 
 

1. Die Umwandlung eines öffentlich-rechtlich organisierten Un-
ternehmens in eine private Rechtsform durch Ausgliederung ist 
nach der Systematik des UmwG ein Unterfall der Spaltung. Die 
§§ 123 bis 137 UmwG finden im Hinblick auf die Sonderrege-
lungen der §§ 168 bis 173 UmwG jedoch nur Anwendung, so-
weit sie die Ausgliederung betreffen. 
2. Bei einer Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG geht 
gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UmwG das Vermögen des 
ausgegliederten Teils des übertragenen Rechtsträgers ein-
schließlich der Verbindlichkeiten entsprechend der im Spal-
tungsvertrag vorgesehenen Aufteilung jeweils als Gesamtheit 
auf den übernehmenden Rechtsträger über (sog. partielle Ge-
samtrechtsnachfolge). 
3. Auch bei der sog. partiellen Gesamtrechtsnachfolge ist im 
Rahmen des § 126 Abs. 2 Satz 1 UmwG der sachenrechtliche 
Bestimmtheitsgrundsatz einzuhalten. Diesem wird auch durch 
eine Auffangklausel des Inhalts, daß für einen bestimmten Be-
reich alle vor dem Wirksamwerden der Spaltung begründeten 
Verbindlichkeiten übergehen sollen, Rechnung getragen. 
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4. Im Spaltungs- und Übernahmevertrag bzw. im Spaltungsplan 
kann grundsätzlich frei festgelegt werden, auf welchen Rechts-
träger nach der Spaltung Gegenstände des Aktiv- und Passiv-
vermögens übergehen sollen. Die Möglichkeit einer Privatauto-
nomen Regelung der Zuordnung von Verbindlichkeiten umfaßt 
damit auch laufende Versorgungsverbindlichkeiten von Mitar-
beitern, die vor der Spaltung aus den Diensten des Unterneh-
mens ausgeschieden sind. 
5. Die Ausgliederung der von einer Kommune eingegangenen 
Versorgungsverpflichtung auf einen privaten Rechtsträger setzt 
wegen der fortbestehenden Haftung der Kommune nach § 172 
Satz 1 UmwG nicht die Zustimmung des Versorgungsempfän-
gers nach § 415 Abs. 1 Satz 1 BGB voraus. 
6. Mit dem besonderen Haftungssystem der §§ 133, 134 UmwG 
hat der Gesetzgeber eine gegenüber § 4 BetrAVG vorrangige 
Ordnung geschaffen. 
7. Auch wenn eine Kommune dem Arbeitnehmer eine Versor-
gung „nach beamtenversorgungsrechtlichen Grundsätzen" ver-
sprochen hat, sind weder Art. 3 Abs. 1 GG noch Art. 14 Abs. 1 
GG dadurch verletzt, daß die Versorgungszusage nach ihrem 
Übergang auf einen privaten Rechtsträger infolge Ausgliede-
rung nicht mehr insolvenzgeschützt ist. 
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